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Öffnungszeiten des Landratsamtes Oberallgäu: 
Montag: 8.00–12.00 und 13.30–17.00 Uhr   Dienstag: 8.00–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag: 8.00–12.00 und 13.30–16.00 Uhr   Freitag: 8.00–12.30 Uhr

Erweiterte Öffnungszeiten des Bürgerservicebereiches (Telefon 08321/612-900) im Landratsamt: 
Montag 7.30–17.00 Uhr   Dienstag 7.30–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag 7.30–16.00 Uhr   Freitag 7.30–12.30 Uhr

Sprechstunde für Unternehmerinnen und Unternehmer zu finanziellen Fördermöglichkeiten: Donnerstag 9.00-12.00 Uhr, Terminvereinbarung unter Tel.: 08321 / 612-342

Nutzen Sie die Möglichkeit, auch außerhalb dieser Zeiten Termine zu vereinbaren.
Aktuelle Stellenausschreibungen finden Sie im Internet unter www.oberallgaeu.org/stellenangebote oder Tel. (08321) 612-211

Ärztlicher Notfalldienst

Notarzt, Rettungsdienst und Krankentransport sind bayernweit unter der 
Telefonnummer 112, auch aus Mobilfunknetzen zu erreichen. 

Am 19. und 20. Juni 2021 ist der ärztliche Bereitschaftsdienst (Notfall-
dienstarzt, Augenarzt, Hals-Nasen-Ohrenarzt und Frauenarzt) für das 
gesamte Oberallgäu, Kempten und den Altlandkreis Kempten unter der 
neuen Nummer 116117 zu erreichen.

Parallel dazu gilt aber weiterhin die alte bayerische Telefonnummer 
01805/191212.

Zahnärztlicher Notfalldienst  
im Altlandkreis Sonthofen

Der Notfallzahnarzt ist zu erreichen für den 19. und 20. Juni 2021 unter 
Telefon 08321/86719. Notfallsprechstunden von 10.00 bis 12.00 und von 
18.00 bis 19.00 Uhr. Der Notfallzahnarzt für den Bereich Kempten ist in 
der Kemptener Ausgabe dieser Zeitung unter der Rubrik „was, wo, wer, 
wann“ aufgeführt.

Sonntags- und Nachtdienst  
der Apotheken

Sonthofen, Immenstadt, Blaichach:
am 19. Juni 2021: Alpen-Apotheke, Immenstadt, 
Bahnhofstraße 36, Telefon 08323/2677 
am 20. Juni 2021: Adler-Apotheke, Sonthofen, 
Promenadestraße 5a, Telefon 08321/22899

Oberstdorf, Fischen:
am 19. Juni 2021: Hubertus-Apotheke, Oberstdorf,  
Weststraße 11, Telefon 08322/4644 

Oberstaufen:
am 19. Juni 2021: Berg-Apotheke, Lindenberg, 
Bahnhofstraße 2 a, Telefon 08381/3404 
am 20. Juni 2021: Hochgrat-Apotheke, Oberstaufen,  
Hugo-von-Königsegg-Straße 4, Telefon 08386/4583

Altusried, Betzigau, Buchenberg, Dietmannsried, Durach, Lauben, 
Sulzberg, Walten hofen, Wiggensbach:
am 19. Juni 2021: Cornelius-Apotheke Dietmannsried,  
An der Wilhelmshöhe 32, Telefon 08374/589658 (18.00 bis 20.00 Uhr) 
am 20. Juni 2021: Rathaus-Apotheke, Dietmannsried, 
Rathausplatz 2, Telefon 08374/6100 (18.00 bis 20.00 Uhr) 

Diensthabende Apotheken in Kempten:
am 19. Juni 2021: Kronen-Apotheke, 
Kronenstr. 31, Telefon 0831/22934
am 20. Juni 2021: Pluspunkt-Apotheke im Forum Allgäu, 
August-Fischer-Platz 1, Telefon 0831/2006206 

Es wird gebeten, den Sonntagsdienst nur in dringenden Fällen  
in Anspruch zu nehmen!

Allgemeinverfügung zur Ernennung von hinzugezogenen Tierärzten 
zu amtlichen Tierärzten für die Schlachttieruntersuchung bei Not-
schlachtungen

Das Landratsamt Oberallgäu erlässt auf Grund von § 2 der Bundes-
Tierärzteordnung, sowie der Verordnung (EU) 2019/624, der Durchfüh-
rungsverord-nung (EU) 2020/2235 und der Verordnung (EU) 2017/625 
folgende

Allgemeinverfügung:

1.  Alle Personen, die nach § 2 der Bundes-Tierärzteordnung zur Aus-
übung des tierärztlichen Berufs befugt sind, werden für den Fall, dass 
sie im örtlichen Zutändigkeitsbereich der Kreisverwaltungsbehörde 
Oberallgäu, ausgenommen in Betrieben im Zuständigkeitsbereich 
der KBLV von einer für ein Tier verantwortlichen Person im Rah-
men der Notschlachtung außerhalb des Schlachtbetriebs für eine 
Schlachttieruntersuchung gemäß Art. 4 der Verordnung (EU) 2019/624 
hin-zugezogen werden, im Hinblick auf die Schlachttieruntersuchung 
dieses Tieres und die Ausstellung der Gesundheitsbescheinigung nach 
Anhang IV Kapitel 5 Durchführungsverordnung (EU) 2020/2235 zu 
amtlichen Tierärztinnen und Tierärzten im Sinne des Art. 3 Nr. 32 und 
zu Bescheinigungsbefugten im Sinne des Art. 3 Nr. 26 der Verordnung 
(EU) 2017/625 ernannt.

2.  Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung als 
bekannt gegeben.

Begründung

Das Landratsamt Oberallgäu ist für den Erlass dieser Allgemeinverfügung 
gemäß Art. 3 Abs. 2 GDVG, sachlich und gemäß Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 Bayer. 
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) örtlich zuständig.

1.  Gemäß Art. 13 Abs. 1 Satz 1 Verordnung (EU) 2019/624 müssen amt-
liche Tierärzte, die die in Artikel 18 der Verordnung (EU) 2017/625 
genannten Aufgaben wahrnehmen, die in Anhang II Kapitel I der vor-
liegenden Verordnung aufgeführten spezifischen Mindestanforderungen 
erfüllen. Art. 13 Abs. 1 Satz 2 Verordnung (EU) 2019/624 erlaubt den 
Mitgliedstaaten, bei den in der Vorschrift genannten Tätigkeiten von 
diesen Anforderungen Ausnahmen zu machen. Von dieser Ausnahme-
möglichkeit hat Deutschland mit der Regelung des § 2a Tier-LMÜV Ge-
brauch gemacht und den zuständigen Behörden die Möglichkeit eröff-
net, Personen, die nach § 2 der Bundes-Tierärzteordnung zur Ausübung 
des tierärztlichen Berufs befugt sind, für die in der Vorschrift genannten 
Tätigkeiten zu amtlichen Tierärzten zu ernennen. Davon erfasst ist unter 
anderem die Durchführung der Schlachttieruntersuchung außerhalb 
eines Schlachtbetriebes im Falle der Notschlachtung. Aufgrund dieser 
Vorschrift erfolgt die vorliegende Ernennung. 

Art. 5 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/625 stellt Anforderungen an die 
Ernennung von amtlichen Tierärzten. Die Ernennung hat in schrift-
licher Form unter Angabe der amtlichen Kontrollen und anderen 
amtlichen Tätigkeiten sowie der damit zusammenhängenden Aufgaben, 
auf die sich die Ernennung bezieht, zu erfolgen. Ziffer 1 des Bescheides 
erfüllt diese Voraussetzungen. 

Ziel der Regelung ist die Wahrung des Tierschutzes. Voraussetzung für 
eine Notschlachtung ist gemäß Anhang III Abschnitt I Kapitel VI Nr. 1 
der Verordnung (EG) Nr. 853/2004, dass ein ansonsten gesundes Tier 
einen Unfall erlitten hat, der seine Beförderung zum Schlachtbetrieb 
aus Gründen des Tierschutzes verhindert. Nachdem die Notschlachtung 
nur bei frisch verunfallten Tieren möglich ist und den Tieren langes 
Leiden erspart werden muss, ist in derartigen Situationen schnelles 
Handeln erforderlich. Dies kann insbesondere dadurch gewährleistet 
werden, dass die rechtlich erforderliche Schlachttieruntersuchung für 
die Notschlachtung durch Tierärzte durchgeführt wird, welche inner-
halb kurzer Zeit vor Ort sein können. Eine andere Möglichkeit, dem 
Tierschutz in gleichem Maße Rechnung tragen zu können, ist nicht 
ersichtlich. Insbesondere eine Durchführung der Schlachttieruntersu-
chung durch im Amt angestellte amtliche Tierärzte oder Amtstierärzte 
ist im Hinblick auf das Erfordernis der schnellen Handlungsfähigkeit 
nicht gleich geeignet. Durch die Regelung wird neben dem Interesse 
des Tierschutzes auch dem Interesse der Tierhalter Rechnung getragen, 
da ohne die Notschlachtung das Tier nicht mehr in die Lebensmittekette 
eingebracht werden könnte.

2.  Nach Art. 41 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 BayVwVfG gilt ein schrift-
licher Verwaltungsakt bei öffentlicher Bekanntmachung zwei Wochen 
nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. In einer 
Allgemeinverfügung kann nach Art. 41 Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG ein 
hiervon abweichender Tag, jedoch frühestens der auf die Bekannt-
machung folgende Tag bestimmt werden. Von dieser Vorschrift wird 
Gebrauch gemacht, sodass diese Allgemeinverfügung einen Tag nach 
ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Oberallgäu als 
bekannt gegeben gilt.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekannt-
gabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Augsburg erhoben 
werden. Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

a.  Schriftlich oder zur Niederschrift:
Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Anschrift lautet:  

Bayerisches Verwaltungsgericht in Augsburg
Postfachanschrift: Postfach 112343, 86048 Augsburg

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

b. Elektronisch: 
Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Augsburg 
auch elektronisch nach Maßgabe der Internetpräsenz der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen 
erhoben werden. 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klage-
begehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Be-scheid soll in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und 
allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung 
zur Niederschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.  

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
•  Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugel-

assen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen 
zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte 
der Internetpräsenz des Landratsamtes Oberallgäu bzw. der Bayerischen 
Verwaltungs-gerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).

•  Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsge-
richten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

Sonthofen, 01.06.2021

gez.: Roman Haug, tellv. Landrat 34-191

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu

Öffentliche Bekanntmachung

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 02.06.2021  (Bpl.Nr. 
0206/21) Ersatzbau eines landw. Wirtschaftsteils zu einem Wohngebäude 
mit fünf Wohneinheiten, Grüntenseestraße 10, in Wertach (Fl.Nr. 254, 86), 
Gemarkung Wertach, bauaufsichtlich genehmigt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg  
in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4

Postfachanschrift: Postfach 112343, 86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftform-
ersatz zugelassenen Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zuge-
lassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informatio-
nen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit  
(www.vgh.bayern.de). 

gez.: Karl-Heinz Pfeil

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes 
Oberallgäu in 87527 Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2, Zimmer 3.16, 
und beim Markt Wertach, Rathausstraße 3, 87497 Wertach, eingesehen 
werden.

Karl-Heinz Pfeil 21-192

Bekanntmachung der Gemeinde Fischen i. Allgäu            

Festsetzung und Entrichtung der Grundsteuer  
für das Kalenderjahr 2021

Letztmals ergingen nach der Hauptveranlagung zum 01.01.2014 aufgrund 
der finanzamtlichen Messbescheide für alle wirtschaftlichen Einheiten 
generelle Grundsteuerbescheide. Weitere Grundsteuerbescheide wurden 
und werden nach später folgenden finanzamtlichen Grundsteuermess-
bescheiden bekannt gegeben. Das gilt insbesondere bei Neu- und Nach-
veranlagung. 
Vorbehaltlich der Erteilung schriftlicher Grundsteuerbescheide  2021 
wird hiermit gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 
07.08.1973 (Bundesgesetzblatt [BGBl.] I, Seite 965), geändert durch die 
Gesetze vom 14.12.1976 (BGBl. I, S. 3341), vom 23.09.1990 (BGBl. II, 
Seite 885), vom 13.09.1993 (BGBl. I, S. 1569), vom 27.12.1993 (BGBl. 
I, S. 2378, 1994 I, S. 2439), vom 14.09.1994 (BGBl. I, S. 2325), vom 
29.10.1997 (BGBl. I, S. 2590), vom 19.12.1998 (BGBl. I, S. 3836), vom 
22.12.1999 (BGBl. I, S. 2601) und vom 19.12.2000 (BGBl. I, S. 1790) 
die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2021 in gleicher Höhe wie im 
Vorjahr festgesetzt. Dies bedeutet, dass die Steuerpflichtigen,  die keinen 
Grundsteuerbescheid 2021 erhalten, im Kalenderjahr 2021 die gleiche 
Grundsteuer wie im Kalenderjahr 2020 zu entrichten haben. Für diese 
treten mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechts-
wirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbe-
scheid für 2021 zugegangen wäre. Die Grundsteuer wird zu je ¼ ihres 
Jahresbetrages am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2021, vorbehaltlich 
einer anderen getroffenen Regelung, fällig. Die Grundsteuerbescheide 
und die Begründung hierzu können bei der Verwaltungsgemeinschaft 
Hörnergruppe, Weiler 16, 87538 Fischen i. Allgäu, eingesehen werden. 

Diese öffentliche Grundsteuerfestsetzung gilt zwei Wochen nach dem Tag 
der Veröffentlichung als bekannt gegeben.  

Rechtsbehelfsbelehrung  

Gegen diesen Bescheid kann durch den bzw. jeden Adressaten dieses 
Bescheides innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe schriftlich, 
zur Niederschrift oder elektronisch in der für den Schriftformersatz 
zugelassenen1 Form entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder 
unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden; bei mehreren Adressaten 
jedoch nur, wenn alle Adressaten dieses Bescheides der unmittelbaren 
Klage zustimmen.

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:
Der Widerspruch ist bei der Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe, 
Weiler 16, 87538 Fischen i. Allgäu oder bei der betreffenden Gemeinde  
einzulegen. Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in 
angemessener Frist sachlich nicht entschieden werden, so kann Klage 
bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Augsburg, Postfach 112343, 
86048 Augsburg  oder Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg erhoben wer-
den. Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einle-
gung des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen besonderer 
Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. 

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:
Die Klage ist bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Augsburg, 
Postfach 112343, 86048 Augsburg oder Kornhausgasse 4, 86152 Augs-
burg, zu erheben. 

Hinweise:
-  1 Die Einlegung des Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugel-

assen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen 
zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte 
der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.
vgh.bayern.de). 

-  Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungsgerichtsverordnung vom 22.06.2007 (GVBI S. 390) wurde 
ein fakultatives Widerspruchsverfahren eingeführt, das eine Wahlmög-
lichkeit eröffnet zwischen Widerspruchseinlegung und unmittelbarerer 
Klageerhebung. Die unmittelbare Klageerhebung setzt die Zustimmung 
aller gemeinsamen Adressaten des Bescheids voraus. Wirksam zustim-
men kann nur, wer keinen Widerspruch eingelegt hat. 

-  Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerich-
ten seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrichten.  

Fischen i. Allgäu, den 10.06.2021

GEMEINDE FISCHEN i. ALLGÄU

Bruno Sauter Angeschlagen am: 18.06.2021
Erster Bürgermeister  Abgenommen am: 16.07.2021
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Bekanntmachung der Gemeinde Ofterschwang                
 

Festsetzung und Entrichtung der Grundsteuer  
für das Kalenderjahr 2021

Letztmals ergingen nach der Hauptveranlagung zum 01.01.2014 aufgrund 
der finanzamtlichen Messbescheide für alle wirtschaftlichen Einheiten 
generelle Grundsteuerbescheide. Weitere Grundsteuerbescheide wurden 
und werden nach später folgenden finanzamtlichen Grundsteuermess-
bescheiden bekannt gegeben. Das gilt insbesondere bei Neu- und Nach-
veranlagung. 

Vorbehaltlich der Erteilung schriftlicher Grundsteuerbescheide 2021 
wird hiermit gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 
07.08.1973 (Bundesgesetzblatt [BGBl.] I, Seite 965), geändert durch die 
Gesetze vom 14.12.1976 (BGBl. I, S. 3341), vom 23.09.1990 (BGBl. 
II, Seite 885), vom 13.09.1993 (BGBl. I, S. 1569), vom 27.12.1993  
(BGBl. I, S. 2378, 1994 I, S. 2439), vom 14.09.1994 (BGBl. I, S. 2325), 
vom 29.10.1997 (BGBl. I, S. 2590), vom 19.12.1998 (BGBl. I, S. 3836), 
vom 22.12.1999 (BGBl. I, S. 2601) und vom 19.12.2000 (BGBl. I, S. 
1790) die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2021 in gleicher Höhe wie im 
Vorjahr festgesetzt. Dies bedeutet, dass die Steuerpflichtigen,  die keinen 
Grundsteuerbescheid 2021 erhalten, im Kalenderjahr 2021 die gleiche 
Grundsteuer wie im Kalenderjahr 2020 zu entrichten haben. Für diese 
treten mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechts-
wirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbe-
scheid für 2021 zugegangen wäre. Die Grundsteuer wird zu je ¼ ihres 
Jahresbetrages am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2021, vorbehaltlich 
einer anderen getroffenen Regelung, fällig. Die Grundsteuerbescheide 
und die Begründung hierzu können bei der Verwaltungsgemeinschaft 
Hörnergruppe, Weiler 16, 87538 Fischen i. Allgäu, eingesehen werden. 
Diese öffentliche Grundsteuerfestsetzung gilt zwei Wochen nach dem Tag 
der Veröffentlichung als bekannt gegeben.  

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann durch den bzw. jeden Adressaten dieses 
Bescheides innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe schriftlich, 
zur Niederschrift oder elektronisch in der für den Schriftformersatz 
zugelassenen1 Form entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder 
unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden; bei mehreren Adressaten 
jedoch nur, wenn alle Adressaten dieses Bescheides der unmittelbaren 
Klage zustimmen.

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:
Der Widerspruch ist bei der Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe, 
Weiler 16, 87538 Fischen i. Allgäu oder bei der betreffenden Gemeinde  
einzulegen. Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in 
angemessener Frist sachlich nicht entschieden werden, so kann Klage 
bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Augsburg, Postfach 112343, 
86048 Augsburg oder Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg erhoben werden. 
Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des 
Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen besonderer Umstände 
des Falles eine kürzere Frist geboten ist. 

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:
Die Klage ist bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Augsburg, Post-
fach 112343, 86048 Augsburg, oder Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg, 
zu erheben. 

Hinweise:
-  1 Die Einlegung des Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht  

zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informa-
tionen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). 

-  Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungsgerichtsverordnung vom 22.06.2007 (GVBI S. 390) wurde 
ein fakultatives Widerspruchsverfahren eingeführt, das eine Wahlmög-
lichkeit eröffnet zwischen Widerspruchseinlegung und unmittelbarerer 
Klageerhebung. Die unmittelbare Klageerhebung setzt die Zustimmung 
aller gemeinsamen Adressaten des Bescheids voraus. Wirksam zustim-
men kann nur, wer keinen Widerspruch eingelegt hat. 

-  Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerich-
ten seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrichten.  

Ofterschwang, den 10.06.2021

GEMEINDE OFTERSCHWANG

Alois Ried Angeschlagen am: 18.06.2021
Erster Bürgermeister Abgenommen am: 16.07.2021 
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Bekanntmachung der Gemeinde Bolsterlang                   

Festsetzung und Entrichtung der Grundsteuer  
für das Kalenderjahr 2021

Letztmals ergingen nach der Hauptveranlagung zum 01.01.2014 aufgrund 
der finanzamtlichen Messbescheide für alle wirtschaftlichen Einheiten 
generelle Grundsteuerbescheide. Weitere Grundsteuerbescheide wurden 
und werden nach später folgenden finanzamtlichen Grundsteuermess-
bescheiden bekannt gegeben. Das gilt insbesondere bei Neu- und Nach-
veranlagung. 

Vorbehaltlich der Erteilung schriftlicher Grundsteuerbescheide 2021 
wird hiermit gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 
07.08.1973 (Bundesgesetzblatt [BGBl.] I, Seite 965), geändert durch 
die Gesetze vom 14.12.1976 (BGBl. I, S. 3341), vom 23.09.1990  
(BGBl. II, Seite 885), vom 13.09.1993 (BGBl. I, S. 1569), vom 
27.12.1993 (BGBl. I, S. 2378, 1994 I, S. 2439), vom 14.09.1994 (BGBl. 
I, S. 2325), vom 29.10.1997 (BGBl. I, S. 2590), vom 19.12.1998 
(BGBl. I, S. 3836), vom 22.12.1999 (BGBl. I, S. 2601) und vom 
19.12.2000 (BGBl. I, S. 1790) die Grundsteuer für das Kalenderjahr 
2021 in gleicher Höhe wie im Vorjahr festgesetzt. Dies bedeutet, dass die  
Steuerpflichtigen, die keinen Grundsteuerbescheid 2021 erhalten, im 
Kalenderjahr 2021 die gleiche Grundsteuer wie im Kalenderjahr 2020 
zu entrichten haben. Für diese treten mit dem Tag der öffentlichen 
Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an 

diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid für 2021 zugegangen wäre. 
Die Grundsteuer wird zu je ¼ ihres Jahresbetrages am 15.02., 15.05., 
15.08. und 15.11.2021, vorbehaltlich einer anderen getroffenen Regelung, 
fällig. Die Grundsteuerbescheide und die Begründung hierzu können bei 
der Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe, Weiler 16, 87538 Fischen i. 
Allgäu, eingesehen werden. Diese öffentliche Grundsteuerfestsetzung gilt 
zwei Wochen nach dem Tag der Veröffentlichung als bekannt gegeben.  

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann durch den bzw. jeden Adressaten dieses 
Bescheides innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe schriftlich, 
zur Niederschrift oder elektronisch in der für den Schriftformersatz 
zugelassenen1 Form entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder 
unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden; bei mehreren Adressaten 
jedoch nur, wenn alle Adressaten dieses Bescheides der unmittelbaren 
Klage zustimmen.

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:
Der Widerspruch ist bei der Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe, 
Weiler 16, 87538 Fischen i. Allgäu oder bei der betreffenden Gemeinde  
einzulegen. Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in 
angemessener Frist sachlich nicht entschieden werden, so kann Klage 
bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Augsburg, Postfach 112343, 
86048 Augsburg  oder Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg erhoben 
werden. Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Ein- 
legung des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen besonderer 
Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. 

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:
Die Klage ist bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Augsburg, 
Postfach 112343, 86048 Augsburg oder Kornhausgasse 4, 86152 Augs-
burg, zu erheben. 

Hinweise:
-  1 Die Einlegung des Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht  

zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informa-
tionen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). 

-  Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungsgerichtsverordnung vom 22.06.2007 (GVBI S. 390) wurde 
ein fakultatives Widerspruchsverfahren eingeführt, das eine Wahlmög-
lichkeit eröffnet zwischen Widerspruchseinlegung und unmittelbarerer 
Klageerhebung. Die unmittelbare Klageerhebung setzt die Zustimmung 
aller gemeinsamen Adressaten des Bescheids voraus. Wirksam zustim-
men kann nur, wer keinen Widerspruch eingelegt hat. 

-  Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerich-
ten seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrichten.  

Bolsterlang, den 10.06.2021

GEMEINDE BOLSTERLANG

Rolf Walter Angeschlagen am: 18.06.2021
Erster Bürgermeister Abgenommen am: 16.07.2021
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Bekanntmachung der Gemeinde Obermaiselstein             

Festsetzung und Entrichtung der Grundsteuer  
für das Kalenderjahr 2021

Letztmals ergingen nach der Hauptveranlagung zum 01.01.2014 aufgrund 
der finanzamtlichen Messbescheide für alle wirtschaftlichen Einheiten 
generelle Grundsteuerbescheide. Weitere Grundsteuerbescheide wurden 
und werden nach später folgenden finanzamtlichen Grundsteuermess-
bescheiden bekannt gegeben. Das gilt insbesondere bei Neu- und Nach-
veranlagung. 

Vorbehaltlich der Erteilung schriftlicher Grundsteuerbescheide 2021 
wird hiermit gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 
07.08.1973 (Bundesgesetzblatt [BGBl.] I, Seite 965), geändert durch 
die Gesetze vom 14.12.1976 (BGBl. I, S. 3341), vom 23.09.1990  
(BGBl. II, Seite 885), vom 13.09.1993 (BGBl. I, S. 1569), vom 27.12.1993  
(BGBl. I, S. 2378, 1994 I, S. 2439), vom 14.09.1994 (BGBl. I, S. 2325), 
vom 29.10.1997 (BGBl. I, S. 2590), vom 19.12.1998 (BGBl. I, S. 3836), 
vom 22.12.1999 (BGBl. I, S. 2601) und vom 19.12.2000 (BGBl. I,  
S. 1790) die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2021 in gleicher Höhe wie 
im Vorjahr festgesetzt. Dies bedeutet, dass die Steuerpflichtigen,  die kei-
nen Grundsteuerbescheid 2021 erhalten, im Kalenderjahr 2021 die gleiche 
Grundsteuer wie im Kalenderjahr 2020 zu entrichten haben. Für diese 
treten mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechts-
wirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbe-
scheid für 2021 zugegangen wäre. Die Grundsteuer wird zu je ¼ ihres 
Jahresbetrages am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2021, vorbehaltlich 
einer anderen getroffenen Regelung, fällig. Die Grundsteuerbescheide 
und die Begründung hierzu können bei der Verwaltungsgemeinschaft 
Hörnergruppe, Weiler 16, 87538 Fischen i. Allgäu, eingesehen werden. 

Diese öffentliche Grundsteuerfestsetzung gilt zwei Wochen nach dem Tag 
der Veröffentlichung als bekannt gegeben.  

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann durch den bzw. jeden Adressaten dieses 
Bescheides innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe schriftlich, 
zur Niederschrift oder elektronisch in der für den Schriftformersatz 
zugelassenen1 Form entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder 
unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden; bei mehreren Adressaten 
jedoch nur, wenn alle Adressaten dieses Bescheides der unmittelbaren 
Klage zustimmen.

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:
Der Widerspruch ist bei der Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe, 
Weiler 16, 87538 Fischen i. Allgäu oder bei der betreffenden Gemeinde  
einzulegen. Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in 
angemessener Frist sachlich nicht entschieden werden, so kann Klage 
bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Augsburg, Postfach 112343, 
86048 Augsburg  oder Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg erhoben wer-
den. Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einle-
gung des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen besonderer 
Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. 

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:
Die Klage ist bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Augsburg, Post-
fach 112343, 86048 Augsburg, oder Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg, 
zu erheben. 

Hinweise:
-  1 Die Einlegung des Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht  

zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informa-
tionen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). 

-  Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungsgerichtsverordnung vom 22.06.2007 (GVBI S. 390) wurde 
ein fakultatives Widerspruchsverfahren eingeführt, das eine Wahlmög-
lichkeit eröffnet zwischen Widerspruchseinlegung und unmittelbarerer 
Klageerhebung. Die unmittelbare Klageerhebung setzt die Zustimmung 
aller gemeinsamen Adressaten des Bescheids voraus. Wirksam zustim-
men kann nur, wer keinen Widerspruch eingelegt hat. 

-  Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerich-
ten seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrichten.  

Obermaiselstein, den 10.06.2021

GEMEINDE OBERMAISELSTEIN

Frank Fischer Angeschlagen am: 18.06.2021
Erster Bürgermeister  Abgenommen am: 16.07.2021
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Bekanntmachung der Gemeinde Balderschwang              

Festsetzung und Entrichtung der Grundsteuer  
für das Kalenderjahr 2021

Letztmals ergingen nach der Hauptveranlagung zum 01.01.2014 aufgrund 
der finanzamtlichen Messbescheide für alle wirtschaftlichen Einheiten 
generelle Grundsteuerbescheide. Weitere Grundsteuerbescheide wurden 
und werden nach später folgenden finanzamtlichen Grundsteuermess-
bescheiden bekannt gegeben. Das gilt insbesondere bei Neu- und Nach-
veranlagung. 

Vorbehaltlich der Erteilung schriftlicher Grundsteuerbescheide 2021 
wird hiermit gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 
07.08.1973 (Bundesgesetzblatt [BGBl.] I, Seite 965), geändert durch die 
Gesetze vom 14.12.1976 (BGBl. I, S. 3341), vom 23.09.1990 (BGBl. 
II, Seite 885), vom 13.09.1993 (BGBl. I, S. 1569), vom 27.12.1993  
(BGBl. I, S. 2378, 1994 I, S. 2439), vom 14.09.1994 (BGBl. I, S. 2325), 
vom 29.10.1997 (BGBl. I, S. 2590), vom 19.12.1998 (BGBl. I, S. 3836), 
vom 22.12.1999 (BGBl. I, S. 2601) und vom 19.12.2000 (BGBl. I, S. 
1790) die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2021 in gleicher Höhe wie im 
Vorjahr festgesetzt. Dies bedeutet, dass die Steuerpflichtigen,  die keinen 
Grundsteuerbescheid 2021 erhalten, im Kalenderjahr 2021 die gleiche 
Grundsteuer wie im Kalenderjahr 2020 zu entrichten haben. Für diese 
treten mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechts-
wirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbe-
scheid für 2021 zugegangen wäre. Die Grundsteuer wird zu je ¼ ihres 
Jahresbetrages am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2021, vorbehaltlich 
einer anderen getroffenen Regelung, fällig. Die Grundsteuerbescheide 
und die Begründung hierzu können bei der Verwaltungsgemeinschaft 
Hörnergruppe, Weiler 16, 87538 Fischen i. Allgäu, eingesehen werden. 
Diese öffentliche Grundsteuerfestsetzung gilt zwei Wochen nach dem Tag 
der Veröffentlichung als bekannt gegeben.  

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann durch den bzw. jeden Adressaten dieses 
Bescheides innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe schriftlich, 
zur Niederschrift oder elektronisch in der für den Schriftformersatz 
zugelassenen1 Form entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder 
unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden; bei mehreren Adressaten 
jedoch nur, wenn alle Adressaten dieses Bescheides der unmittelbaren 
Klage zustimmen.

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:
Der Widerspruch ist bei der Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe, 
Weiler 16, 87538 Fischen i. Allgäu oder bei der betreffenden Gemeinde  
einzulegen. Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in 
angemessener Frist sachlich nicht entschieden werden, so kann Klage 
bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Augsburg, Postfach 112343, 
86048 Augsburg  oder Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg erhoben 
werden. Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Ein- 
legung des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen besonderer 
Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. 

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:
Die Klage ist bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Augsburg, Post-
fach 112343, 86048 Augsburg, oder Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg, 
zu erheben. 

Hinweise:
-  1 Die Einlegung des Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht  

zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informa-
tionen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). 

-  Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungsgerichtsverordnung vom 22.06.2007 (GVBI S. 390) wurde 
ein fakultatives Widerspruchsverfahren eingeführt, das eine Wahlmög-
lichkeit eröffnet zwischen Widerspruchseinlegung und unmittelbarerer 
Klageerhebung. Die unmittelbare Klageerhebung setzt die Zustimmung 
aller gemeinsamen Adressaten des Bescheids voraus. Wirksam zustim-
men kann nur, wer keinen Widerspruch eingelegt hat. 

-  Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerich-
ten seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrichten.  

Balderschwang, den 10.06.2021

GEMEINDE BALDERSCHWANG

Konrad Kienle Angeschlagen am: 18.06.2021
Erster Bürgermeister Abgenommen am: 16.07.2021
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Bekanntmachung Landratsamt Oberallgäu 

Bundesimmissionsschutzgesetz, Gesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfung;
Steinbruch Wertach der Fa. Wilhelm Geiger GmbH & Co. KG
auf den Grundstücken Fl. Nrn. 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 
1607, 1608, 1609, 1609/1, 1610, 1611, 1611/1, 1612, 1613, 1613/2, 1618, 
2403/1, 2409/1, 2411/2, 2412/1, 2413, 2413/2, 2414/4, 2416, 2417/12, 
Gemarkung Wertach, Markt Wertach

Verfüllung mit Material bis Z 1.1 

Bekanntmachung gemäß § 5 Abs. 2 des
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung

Die Firma Wilhelm Geiger GmbH & Co. KG, Wilhelm Geiger Straße 1, 
87561 Oberstdorf beantragte beim Landratsamt Oberallgäu die Genehmi-
gung zur Verfüllung des Steinbruches Wertach. Der Steinbruch Wertach 
soll auf ca. 14,70 ha der insgesamt ca. 17,52 ha mit ca. 3,5 Mio m³ 
unbrauchbaren Gesteinsmaterial aus dem Steinbruch Wertach und ca. 1,6 
Mio m³ Fremdmaterial bis Z 1.1 verfüllt werden. Der Einbau einer bis zu 
2 m mächtigen Sorptionsschicht ist vorgesehen. 

Die Verfüllung erfolgt ausschließlich auf bestehenden bzw. bereits 
genehmigten künftigen Abbauflächen des bestehenden Steinbruchs auf 
den Flurnummern Fl. Nrn. 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 
1608, 1609, 1609/1, 1610, 1611, 1611/1, 1612, 1613, 1613/2, 1618, 
2403/1, 2409/1, 2411/2, 2412/1, 2413, 2413/2, 2414/4, 2416, 2417/12, 
Gemarkung Wertach. 

Das Landratsamt Oberallgäu führt ein vereinfachtes immissionsschutz-
rechtliches Genehmigungsverfahren gem. § 19 des Bundesimmissions-
schutzgesetzes – BImSchG durch.

Die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 7 Abs. 1, § 9 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2, § 9 Abs. 4  i.V.m. Anlage 1 Nr. 2.1.2 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG – ergab, dass die Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist.

Die Einschätzung beruht auf einer Ausarbeitung des Antragstellers zur 
UVP-Vorprüfung vom 07.04.2021 (§ 7 Abs.4 i.V.m. Anlage 2 UVPG), 
der speziellen artenschutzrechtliche Prüfung (saP) der Fa. Lars Consult, 
Stand 10.10.2019, dem Umweltbericht der Lars Consult vom 09.01.2020 
und der Standortbeurteilung des Geotechnischen Büros Udo Bosch vom 
16.12.2020 (§ 7 Abs. 5 Satz 2 UVPG). Die Angaben wurden mit eigenen 
Erkenntnissen aus dem seit Jahrzehnten betriebenen Steinbruch ergänzt. 
Die Prüfung ergab, dass durch das geplante Vorhaben der Verfüllung des 
bestehenden Steinbruches nicht mit erheblichen nachteiligen Auswir-
kungen gerechnet werden muss.

gez.: Ruch, RA Az. 22.1 - 171/4-129/7 Ru
 22.1-198

Bekanntmachung Landratsamt Oberallgäu

KrWG, UVPG;
Erdaushubdeponie der Fa. Elmar Mair Tiefbau GmbH, Eggener Weg 5, 
87448 Waltenhofen, auf dem Grundstück Fl. Nrn. 92, 89, 159 (jeweils 
TF), Gemarkung Martinszell, Gemeinde Waltenhofen
Antrag auf Errichtung und Betrieb einer Erdaushubdeponie mit unbe-
lastetem Verfüllmaterial

Bekanntmachung gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung

Die Fa. Elmar Mair Tiefbau GmbH beantragte beim Landratsamt Oberall-
gäu die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Deponie für 
unbelasteten Erdaushub bis zum Zuordnungswert Z 0 nach Eckpunkte-
papier auf dem Grundstück Fl. Nrn. 89, 92, 159 (jeweils TF), Gemarkung 
Martins-zell, Gemeinde Waltenhofen.

Das Landratsamt Oberallgäu führt für dieses Vorhaben ein Plan-
genehmigungsverfahren gem. § 35 Abs. 3 des Kreislaufwirtschafts-
gesetzes (KrWG) durch. 

Gemäß §§ 5 und 7 i.V.m. Anlage 1 Nr. 12.3 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG – war im Rahmen einer allge-
meinen Vorprüfung des Einzelfalls festzustellen, ob die Verpflichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 

Die überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 3 UVPV 
aufgeführten Kriterien  hat ergeben, dass eine Umweltverträglichkeitsprü-
fung nicht erforderlich ist, da das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs. 2 UVPG zu berück-
sichtigen wären. Gewässerbeeinträchtigungen sind mit der beantragten 
Ablagerung von unbelastetem Bodenaushubmaterial nicht zu besorgen. 
Auch die Auswirkungen auf Natur und Landschaft sind gering, da es sich 
um eine intensiv bewirtschaftete Fläche handelt, die nach Beendigung der 
Auffüllung rekultiviert wird.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung gemäß § 5 Abs. 3 
Satz 1 UVPG nicht selbstständig anfechtbar ist. 

gez.: Hannes Linder SG 22.1-176/4.1-133 Li
 22.1-199

Bekanntmachung der Gemeinde Burgberg i. Allgäu:

Satzung über die Dachgestaltung

Die Gemeinde Burgberg i. Allgäu erlässt aufgrund von Art. 79 Abs. 1 Nr. 
1 und 81 Abs. 1 Nr. 1 der Bayerischen Bauordnung (BayBO – BayRS 
2132 – 1 – I), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 
(GVBl. S. 588), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.12.2020 (GVBl.  
S 663), folgende Satzung:

§ 1
Geltungsbereich

(1)  Diese Satzung gilt für das gesamte Gemeindegebiet der Gemeinde 
Burgberg i. Allgäu.

(2)  Im Geltungsbereich von Bebauungsplänen der Gemeinde Burgberg 
i.Allgäu, welche dieser Satzung entgegenstehende Regelungen ent-
halten, sind die Bestimmungen dieser Satzung anzuwenden. Hiervon 
ausgenommen sind Regelungen des § 4, Dachform und Dachneigung. 
Sind oder werden in Bebauungsplänen abweichende Vorschriften zu 
Dachform und Dachneigung festgelegt, sind diese anzuwenden. 

§ 2
Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Satzung sind:
-  Dachgauben: Aus einer Dachfläche senkrecht heraus gebaute Fenster, 

die der Erweiterung des nutzbaren Raumes, sowie der Belichtung und 
Belüftung von Aufenthaltsräumen im Dachgeschoss dienen.

 -  Widerkehre: Gegenüber der Außenwand in ganzer Wandhöhe recht-
winklig vorspringende und vollständig überdachte Bauteile (als Wand, 
Stützen etc.) mit Firstrichtung quer zur Haupt-Firstrichtung. Die 
Anbauten stehen in einer Unterordnung zu dem Hauptbaukörper, wir-
ken jedoch noch als selbständige Bauteile.

 -  Zwerchgiebel: Bauteile mit Firstrichtung quer zur Haupt-Firstrichtung, 
welche die Traufe unterbrechen. Sie treten nicht gegenüber dem Haupt-
gebäude hervor. 

-  Zwerchgauben: Schleppgauben, die bündig mit der Außenwand ver-
laufen und die Traufe unterbrechen. Sie treten nicht gegenüber dem 
Hauptgebäude hervor. 

-  Dacheinschnitte (bzw. Loggia oder Negativgaube): In die Dachfläche 
eingelassene Balkone oder Terrassen.

§ 3
Grundsätzliche Regelung für Dachaufbauten,  

Widerkehre und Zwerchgiebel

(1)  Als Dachaufbauten werden nur Widerkehre, Zwerchgiebel und Gau-
ben auf beiden Dachseiten eines Gebäudes (Einzelhaus/Doppelhaus/
Hausgruppe) zugelassen. Widerkehre, Zwerchgiebel und Gauben sind 
grundsätzlich auch in Kombination zugelassen. Für abgewinkelte 
oder höhenversetzte Dächer gilt diese Regelung analog für die sich 
der ausgewählten Dachseite im Winkel oder Versatz anschließende 
Dachfläche. 

(2) Dacheinschnitte, Türme etc. werden nicht zugelassen. 

(3)  Die Mindestabstandsfläche der Dachaufbauten/ Widerkehre/Zwerch-
giebel beträgt:
-  zum nächstgelegenen First des Hauptdaches  

(senkrecht gemessen)  0,40 m
-  untereinander von Außenwand zu Außenwand  

(ohne Dachüberstand)  2,50 m

(4)  Soweit in den nachstehenden Regelungen auf Gebäudelängen und 
Abstände zur Giebelseite abgestellt wird, sind diese von/zu Gebäude-
kante Giebelwand bzw. nächstgelegener Außenwand der Dachgaube/ 
Widerkehr zu messen. 

(5)  Hinweis: Gesetzliche Regelungen zum Abstandsrecht nach der Baye-
rischen Bauordnung werden von dieser Satzung nicht berührt.

(6)  Die erläuternden Zeichnungen als Anlage 1 bis 13 sind Bestandteil 
dieser Satzung. Sie sind bei der Gemeinde Burgberg i. Allgäu zur 
Einsichtnahme ausgelegt. 

§ 4
Dachform und Dachneigung 

(1)  Als Dachform sind für Hauptgebäude ausschließlich Satteldächer 
zulässig. Für untergeordnete Bauteile dieser Dächer (Gauben, Zwerch-
giebel) sind andere Dachformen zulässig. Für Nebengebäude sind 
Satteldächer, Flachdächer und Pultdächer zulässig

(2)  Es sind die Dachneigungen bei Satteldächern von 15 – 32° einzu-
halten.

§ 5
Regelungen für Widerkehre und Zwerchgiebel 

(1)  Widerkehre oder Zwerchgiebel sind unter folgenden Voraussetzungen 
zulässig:
-  mit einer maximalen Breite von 2/5 der Gebäudelänge (Einzelhaus/ 

Doppelhaushälfte) bzw. max. Breite von 6,50 m,
- nur mit einem Satteldach,
- bei Doppelhäusern in der Gebäudemitte,
-  mit einem Mindestabstand zur Gebäudekante der nächstgelegenen 

Giebelwand von 2 m.

(2)  Ausnahmsweise werden auch zwei Widerkehre oder Zwerchgiebel 
zugelassen mit einer maximalen Breite von insgesamt ½ der Gebäu-
delänge. 

(3)  Widerkehre und Zwerchgiebel sind bei Reihenhäusern und Gebäuden 
mit höhenversetzten Dächern oder Gebäuden mit mehreren aneinander 
liegenden Gebäudeeinheiten nicht zulässig. 

(4)  Ausnahmsweise ist ein Widerkehr oder ein Zwerchgiebel bei Reihen-
häusern mit drei Reihenhauseinheiten (sogenannter „Dreispänner“) 
auf dem Reihenmittelhaus zulässig, wenn dieser Widerkehr den Rege-
lungen der Bayerischen Bauordnung nicht widerspricht.

§ 6
Regelungen für Dachgauben und Zwerchgauben

(1)  Dachgauben oder Zwerchgauben sind unter folgenden Vorausset-
zungen zulässig:
-  mit einer maximalen Breite von 2/5 der Gebäudelänge (Einzelhaus/  

Doppelhaushälfte),
-  ab einer Mindestdachneigung des Hauptgebäudes von 24 ° (Altgrad),
-  nur als Satteldachgaube oder Schleppgaube (geneigtes Flachdach) 

bzw. Zwerchgaube, wobei Schleppgauben nur auf einer Dachseite 
zulässig sind,

-  mit einem Mindestabstand zur Gebäudekante der nächstgelegenen 
Giebelwand von 1,25 m.

(2)  Für Einzelhäuser sind auf jeder Dachseite nur Gauben einer Grund-
form zugelassen. Bei Doppelhäusern, Reihenhäusern oder Gebäuden 
mit höhenversetzten Dächern, sowie bei Gebäuden mit mehreren 
Gebäudeeinheiten sind auf jeder Dachseite nur Gauben einer Grund-
form zugelassen. Der Mindestabstand zur Kommunwand mit dem 
Nachbargebäude muss mindestens 1,25 m betragen. 

(3)  Mehrere Dachgauben oder Zwerchgauben auf einer Dachfläche müs-
sen sich in der Höhe und in der Dachneigung untereinander anglei-
chen. Sie dürfen nicht höhenversetzt ausgeführt werden. 

(4)  Für Reihenhäuser ergibt sich die maximale Breite der Dachgauben 
oder Zwerchgauben aus dem Mindestabstand zum Nachbargebäude 
von 1,25 m und zur nächstgelegenen Giebelwand von 1,25 m. 

  
§ 7

Kombination von Dachgauben und Widerkehren  
oder Zwerchgiebeln 

Eine Kombination von Dachgauben und Widerkehren oder Zwerchgiebeln 
ist unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 

-  die Dächer sind als Satteldächer mit gleicher Dachneigung auszuführen. 
-  die Summe der Satteldachgaube(n) und dem (der) Widerkehr(e) bzw. 

dem (der) Zwerchgiebel darf insgesamt eine Breite von maximal 1/3 der 
Gebäudelänge nicht überschreiten,

§ 8
Ordnungswidrigkeiten 

Wer den Bestimmungen der §§ 3 bis 6 dieser Satzung zuwiderhandelt, 
handelt ordnungswidrig und kann nach Art. 79 Abs. 1 Nr. 1 BayBO 
mit einer Geldbuße in Höhe von bis zu fünfhunderttausend Euro belegt 
werden. 

§ 9
Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt zum 01.07.2021 in Kraft. 
(2)  Gleichzeitig tritt die Satzung zur Gestaltung von Dachaufbauten und 

Widerkehren vom 21.05.2003 (Amtsblatt des Landkreises Oberallgäu 
Nr. 21 vom 27.05.2003), zuletzt geändert durch die 1. Änderung 
der Satzung zur Gestaltung von Dachaufbauten und Widerkehren 
vom 18.07.2008 (Amtsblatt des Landkreises Oberallgäu Nr. 30 vom 
22.07.2008), außer Kraft. 

Gemeinde Burgberg i. Allgäu, den 11. Juni 2021 

GEMEINDE BURGBERG I. ALLGÄU

gez.: André Eckardt, Erster Bürgermeister 51-200

Sonthofen, den 15. Juni 2021
gez.: Indra Baier-Müller, Landrätin

Einladung
zur 4. öffentlichen Sitzung des Ausschusses für ÖPNV,  
Energie und Klimaschutz des Landkreises Oberallgäu

am Montag, den 21.06.2021 
um 14.00 Uhr bis voraussichtlich 17.00 Uhr, im großen  

Sitzungssaal des Landratsamtes Oberallgäu in Sonthofen

Tagesordnung:

1.  Bekanntgaben

2.  ÖPNV 
Machbarkeit vergünstigstes Tagesticket sowie  
(Jahres-) Bürgerticket

3.  Klimaschutz 
Fortschreibung Masterplan 100 % Klimaschutz:  
Vergabeentscheidung, Zeitplan

4.  AllgaEu-mobil: 
a. Bericht über Carsharingtest  
b.  Annahme einer Spende zur Erstellung einer  

Mitfahrgelegenheits-App

5.  HyAllgäu 
 Ankündigung Abschlussveranstaltung, 
Ausblick HyAllgäu II und HyExpert-Förderaufruf

6. Behandlung von Anträgen

7.  Verschiedenes 
a.  Klimabotschafter-Ausbildung: Vorstellung des Flyers

 b. Heizungskampagne: Vorstellung des Flyers 
 c. Stadtradeln: Start der Aktionswochen am 23.06.21 
  d.  Klimaschutz Kommunal Konferenz 2021: Vorstellung  

Programm Aktionswoche Lebensmittel retten,  
Herbst 2021: Ankündigung

gez.: Indra Baier-Müller, Landrätin 51-202

Bekanntmachung
der Stadt Sonthofen

Öffentliche Bekanntmachung zur 3. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 20  für das Gebiet Straße „Am Illerdamm“ – Gemarkungsgrenze 
nach Ofterschwang gem. § 2 Abs. 1 BauGB

Der Stadtrat der Stadt Sonthofen hat in der öffentlichen Sitzung am 
27.04.2021 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung der. 3. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. 20 für das Gebiet zwischen der Straße „Am 
Illerdamm“ und der Gemarkungsgrenze nach Ofterschwang beschlossen.

Geltungsbereich
Der Geltungsbereich umfasst die Flurnummer 4681/40, Gemarkung Sont-
hofen. Der Lageplan der Stadtplanung vom 22.04.2021 mit Kennzeich-
nung der Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans Nr. 20 für das Gebiet zwischen der Straße „Am Illerdamm“ und der 
Gemarkungsgrenze nach Ofterschwang ist Bestandteil des Beschlusses 
(siehe beigefügten Lageplan, Maßstab 1:1000).

Der räumliche Geltungsbereich des aufzustellenden Bebauungsplans kann 
bei der Stadt Sonthofen im Rathaus der Stadt Sonthofen, Rathausplatz 1, 
an der Bürgertheke im Erdgeschoss während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten eingesehen werden. 

Die Öffnungszeiten sind: 
Montag und Mittwoch  von 08.00 – 12.00 und 13.30 – 17.00 Uhr 
Dienstag  von 08.00 – 13.00 Uhr 
Donnerstag und Freitag von 08.00 – 12.00 Uhr

Zusätzlich kann der räumliche Geltungsbereich auch auf der Internetseite 
der Stadt unter  

https://www.stadt-sonthofen.de/stadtinfos/aktuelles/bauleitplanung

eingesehen werden.

Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung
Anlass für die Aufstellung der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
20 ist die Ermöglichung von höheren Wandhöhen für die im Plangebiet 
zulässige Bebauung. Die zulässige Gesamthöhe bleibt unverändert. Dies 
dient der Schaffung von mehr Wohnraum im 1. Obergeschoss sowie der 
Optimierung der Dachflächen für energetischen Maßnahmen.
Zudem werden insbesondere Festsetzungen zu Pflanzmaßnahmen an 
heutige Gegebenheiten angepasst und Festsetzungen zum passiven Schall-
schutz angepasst.

Verfahrensart
Der Bebauungsplans wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a 
BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 
aufgestellt. 
Gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BauGB wird von der frühzeitigen Betei-
ligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB abgesehen. Die Öffentlichkeit kann sich 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswir-
kungen der Planung an o. g. Stelle zu den dort genannten Öffnungszeiten 
informieren und sich in der Zeit vom 

16.06.2021 bis 24.06.2021

zur Planung äußern. Der Inhalt dieser ortsüblichen Bekanntmachung mit 
Lageplan sind zusätzlich im Internet unter folgender Adresse auf der 
Website der Stadt Sonthofen abrufbar:

https://www.stadt-sonthofen.de/stadtinfos/aktuelles/bekanntmachungen

Sonthofen, 11.06.2021

STADT SONTHOFEN

gez.: Christian Wilhelm, Erster Bürgermeister 51-201

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu

Öffentliche Bekanntmachung

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 09.06.2021 (Bpl.Nr. 
0235/21) die Errichtung einer temporären Sende- und Empfangsstation 
für Mobilfunk mit dazugehöriger Systemtechnik für das Mobilfunknetz 
der Telefónica – der Betrieb der Sende- und Empfangsstation ist bis zum 
31.12.2021 befristet – in 87534 Oberstaufen, Schloßparkplatz (Fl.Nr. 
156/1), Gemarkung Oberstaufen, bauaufsichtlich genehmigt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg  
in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4

Postfachanschrift: Postfach 112343, 86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftform-
ersatz zugelassenen Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zuge-
lassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informatio-
nen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit  
(www.vgh.bayern.de). 

gez.: Karl-Heinz Pfeil

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes 
Oberallgäu in 87527 Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2, Zimmer 3.16, und 
bei der Marktgemeinde Oberstaufen, Schloßstraße 8, 87534 Oberstaufen 
eingesehen werden.

Karl-Heinz Pfeil 51-203


